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alle Berei des staatl hen ebe Di di 0S g de Zen,.
erstie fte des Buches handelt VOo den Kınıge kleine Bemer e
Lebensbereichen, in denen der Bürger mehr Name von VO. Nell-Breuning Oswald
als Eınzelperson der staatlıch geordneten der Name des Münchener Stadtpfar-Gemeinschaft gegenübertritt: Kulturleben TeIrs ıst Muhler (328, 383) Sımmelund Schule, Presse, Kadio, Fernsehen. Bür-
gerliches Recht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Mommsen, Wilhelm: Deutsche Partei-
Volkswirtschaft und Verkehr. Die zweite pProgramm  e, (807 S München 1960,Hälfte hat dıe Verfassung und dıe aat- Isar-Verlag. 835,—.Lliche Ordnung um Gegenstand: und und Das vorliege Werk gliedert sich. in Zwel
Länder, Regierung, Sozialwesen und Ööffent- grolße Leile: einen ersten, der die Zeıt OM
lıche Hürsorge, Finanzwesen und ınnere Ormärz biıs Uum Ausgang des ersten Welt-
Verwaltung, Bundeswehr und Grenzschutz, krieges umfa{ist und wOorın der Reihe nach
auswärtige Vertretung und internationale Tolgende Gruppen oder Parteien behandelt
UOrganisationen. Die etzten Kapitel zeich- werden: die konservativen, die liberalen,
NeE  —_ 1ne kurze Bürgerkunde des heutigen die katholischen und die sozialistischen.
deutschen Ostens als ‚„‚Gegenbild der freien Einen zweiten, der die eıt der Weimarer
Bürgerschaft‘‘. Republik un dıe Bundesrepublik Deutsch-

Wer siıch 1im öffentlichen Leben ausken- land behandelt und der Natur der Sache
Nne  } und darın mitwirken Will, wird immer nach farbiger un bunter ıst, da sıch die
mıt Nutzen 7AÄ diesem uch greifen. Eis ist einzelnen Gruppen ın dieser eıt politisch
VO  y Männern der Praxis geschrieben; seine mehr ausgegliedert haben.
Kapitel sınd kurz, Jar und on wohltuen- Das uch ıst eın Quellenwerk. Es bietet
der Sachlichkeit. Die Nutzung des reichhal- jedoch wesentlich mehr als Nur die. Pro-
tigen Stoifes würde allerdings durch eın al STaIme einzelner Parteien, dıe ja An-
phabetisches Inhaltsverzeichnis noch Trl Tang überhaupt sehr spärlich Es
sentlich erleichtert. i werden uch Ausführungen und prosSram-

matische Schriften bedeutender, den e1n-
Filthaut, Deutsche Katholikentage Zeinen Gruppen der Parteien nahestehen-

und Sozıale Frage.(410 der Männer vorgelegt. Jedem der einzelnen
Seıiten) Eissen 1960, Hans Driewer-Ver- Stücke geht ıne kurze geschichtliche An-
lag DM 20,50 gabe Oraus, die dem Benutzer erleich-

Der ert. gibt ın dem Buch einen Überblick tert das betreffende Stück ın das (Janze der
ber die deutschen Katholikentage bıs 1953, Geschichte einzuordnen. Diesen meist knap-insofern S1€e sıch mıiıt der sozjialen Frage be- PeN, ber treiffenderen Angaben folgtfassen. Das wWar aut allen Versammlungen eine SCHAUC Angabe des Fundortes.
der Yall, angefangen VO. 1. Katholikentag Das uch gıbt einen Einblick ın die gel-iın Maiınz 1543, der bezeichnenderweise Hof- stigen Bewegungen un ın die deutsche ( O
rat uß seinem 1. Präsidenten wählte, schichte des VErSANSCNEN Jahrhunderts, W1€e
der schon 1837 im badischen Parlament die lebendiger nıcht Seıin könnte. Wir möch-
erste Sozialreformrede ın einem eutschen ten deswegen das uch nachdrücklich CM D-Parlament überhaupt gehalten hat SımmelTehlen.Der erf. geht die Katholikentage der
Reihe nach durch un gibt jeweils einen Dérdrass‚ Alfred i)on: Abengde arn
kurzen Überblick der einzelnen In Frage Kechtsphilosophie. (X, 270 S Wien
kommenden Reden Man kann wohl ohne 1958, Springer- Verlag. 28,—Übertreibung sagen, dafß sıch alle deutschen Das Werk erfüllt eine Aufgabe, die seıt
Katholikentage Wäar nıcht ausschließlich, Jahrzehnten ın der juristischen un philo-ber doch ZUu überwıegenden el miıt der sophischen Literatur des deutschen Sprach-sozıalen Krage befafilßt haben. Vıieles VO Taummes gestellt wurde. Der erf. befafilit
dem, w as WIT heute als selbstverständlich sıch historisch und dogmatisch miıt den
betrachten, wurde auf diesen Tagen um Grundfragen der Rechtsphilosophie und
erstenma. ausgesprochen. Das Sachverzeich- vermiıttelt aAUuSs der hohen Warte des Gelehr-
Nıs zeigt die Vielfalt der Themen un ten ıne Gesamtschau der Ergebnisse. Die
gleich ıhr Gewicht, das S1e im auf VOoON großen Rechtsdenker der abendländischen
über aundert Jahren gehabt haben. Vieles Kultur, die Griechen, die Kömer, die christ-
VOo dem, W as schon VOL hundert Jahren lichen Theologen und Philosophen des Miıt-
gesagt wurde, hat uch heute noch seine telalters, die Rechts- und StaatsphilosophenGültigkeit und hätte, ware besser be- der euzeiıt schreiten d uns vorbel. Mit
achtet und poliıtisch wirksamer vertreten wen1g usnahmen sınd sıch alle ın den
worden, manches Unheil verhindern kön- Grundfragen von Recht un Gerechtigkeıit
NCHN, das seither über Deutschland gekom- eIN1E.. S1ıe bekennen sich allgemeingül-
1NeN Ist. tıgen Werten, überpositiven Rechtsnor-Für den deutschen Katholizısmus kann Men, den moralischen Grundlagen des
die Verdi‘gnstvolle Arbeit 1Ur eın Ansporn Rechts, mıiıt einem Wort ZU. Naturrecht.
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Mi g] berka ge
en

Gr Man alßh größt A  eil aus geschicht he und Mora] ’(2zéiä) hätte SCW nscht,
den Ihren Nachkl‚ané fanden s1e dann in dieser dogmatische Teil ıne weniger gBe
der Diskussion um dıe überpositiven Grund- drängte Darstellung gefunden hätte und
lagen des Rechts 1n den ersten Jahrzehnten einıge brennende Fragen, 16 das Wesen
unNnseIres Jahrhunderts. des Rechts, seine Unterarten und der ZU«-

Der geschichtliche Teıil des Werkes um- sammenhang mıt der Gerechtigkeit, besser
fa{ilßt 292() Seiten. Kr bietet eıne ın knapper, ZU Sprache gekommen wären. So wäre eıne
aber sehr übersichtlicher Form Zzusammen- bessere Sicht TÜr das W esen des Natur-

rechts gewınnen ZEWESECH un: seine Ver-gefaßte Gesamtschau der Geschichte der
Rechtsphilosophie, wobel die Lehren un bindlichkeit letztlich nicht Nur als „„‚sittliche.
Theorien der Philosophen und Rechtsge- Geltung”” ausgesprochen worden mıt
ehrten in die großen Zusammenhänge der der Gefahr, dıe TeENzeEN zwischen Recht
abendländischen Philosophie gestellt WEeI- und Moral wiederum verwischen. ber
den. erweiıst sıch hier ‚als Kenner das sıind Jedigliche Randbemerkungen Z
der Philosophıe, der Moral un des Rechts — einem Werk, das aus Vorlesungen hervor-
ıne gewaltige Leistung, die aut jeder Söe1ite ıst und hınter dem eıne Lebensar-
VO  — einem weitschichtigen Wissen In samt- beit steht. Jeder Jurist un jeder Philosoph
liıchen Gebieten der Geisteswissenschaften wird miıt Interesse ın die Hände nehmen,
ugT. Hierin lıegt nıcht zuletzt der heson- und miıt Dankbarkeit a den erf. und dem

Gefühl wissenschaftlicher Bereicherung Zudere Wert dieses geschichtlichen ber-
hlickes der Rechtsphilosophıie. Die Einzel- nde lesen. Soder 5
analysen der verschiedenen Autoren und
Lehrmeinungen heben jeweils das Wesent-
liıche mıt sıiıcherer Hand heraus. In Einzel- Naturwissenschaften
fragen kann INall natürlich immer verschie-
dener Meiınung seinN. So wırd vielleicht all- Grison, Geheimniıs der Schöpfung.
cher Leser einen betonteren Unterschied Was Naturwissenschaft, Philoso-
zwischen platonischer un arıstotelischer phie und Theologıe Ursprung der

VWelt, der Lebewesen und des Menschen?Rechtsphilosophie 1m Zusammenhang mıiıt
der Erkenntnislehre beider Denker ET WAaTr- (3I2 München 19560, Rex D). 24,60

Das hıer angeze1igte uch ıst eine Überset-ten (3U If.) un in G.Dazquez und Bellarmın
nıcht dıe Vorläuftfer der rationalistischen ZUNS des französischen Werkes ‚‚Probl@&-

991 d’Origines®” (2. Aufl. un zeigtNaturrechtslehre sehen (81) uch die Be-
zeichnung ‚„‚.naturalistisches Naturrecht®* nachdrücklich, WI1® groß heute das Bedürt-
für Hobbes’ Lehre kann verwiırren, da die- NısS ach einer zusammenfassenden Schau
SCr iın Wirklichkeit Positivist War, wie der naturwissenschaftlichen Ergebnisse über
selbst betont (109, 110) Etwas mehr hätte den Ursprung des Menschen un seiner
man u.  ber Ursprung un z. 1 berechtigtes Welt ist. Das Verdienst dieses Werkes lıegt
Anlıegen des Positivismus 1ım un: 19. Jh. VOLT allem darın, daß diese Zusammen-

schau von drei Ebenen her (der naturwıs-erwartet. Es handelt sich um eıl
eine verständliche Reaktıon über- senschaftliıchen, philosophischen un theo-

spitzte Formulierungen des rationalistischen logischen) unternimmt und damıt nicht NUurTr
Naturrechts der Aufklärung. In der Rechts- naturwissenschaftlich ‚„‚erklären‘‘, SOM

dern auch unıversell ‚„verstehen‘ VOeI-Pphilosophie der Gegenwart ware ıne gTÖ-
Bere Berücksichtigung französischer, iıtallie- sucht Die Darstellung ı3t manchen unk-

ten sehr knapp, und dıie Sprache sehr kon-nischer und angloamerikanıscher Autoren
wünschenswert, die ın der Gesamtheıt der zentriert, da{fß dem Leser nıcht Leicht

wird, immer dıe Zusammenhänge Z sehen.‚„‚Abendländischen Rechtsphilosophie”‘ einen
Aus diesem Grund haben die Übersetzer diıeweıt bedeutenderen Einflufß ausgeübht haben

als verschiedene außerhalb des deutsch- Fußnoten des Originaltextes iın den Nor-
maltext der eutschen Übersetzung einge-österreichischen und nordischen Kulturkrei-

SCS kaum bekannte Schriftsteller. die arbeıtet. WHerner wurde einschlägıge deut-
sche Literatur an Stelle der französiıschengiebig ZU  — Sprache Irommen. S0 mu13 sich

Del Decchıio, der einflußreichste Rechts- Bibliographie genannt, Hür ine zweıte deut-
che Auflage, die man. dem Werk wünschenphilosoph un Tage, dessen Standard-

W  D  rk ı1n fast alle Kultursprachen übersetzt möchte, waäare aber doch das ıne der A,  ‚-
dere fremdsprachliche Werk (bes. Aaus demworden ist, mıt wenigen Zeilen begnügen

(2 französischen und englischen Sprachbereich)D  &©  8n  Z  r dles  Mi  ne  gl  überha ge  ‚un  z  aM  1e  en w  .  Gr  .  Man  aß  sich größt  eils aus- geschichtliche  und Mora  f7(éz48)  ha»tté gewünscht,  ö  den. Ihren Nachklang fanden sie dann in  dieser dogmatische Teil eine weniger g  éü  der Diskussion um die überpositiven Grund-  drängte Darstellung gefunden hätte und  lagen des Rechts in den ersten Jahrzehnten  einige brennende Fragen, wie das Wesen,  unseres Jahrhunderts.  des Rechts, seine Unterarten und der Zu-  Der geschichtliche Teil des Werkes um-  sammenhang mit der Gerechtigkeit, besser  faßt 220 Seiten. Er bietet eine in knapper,  zur Sprache gekommen wären. So wäre eine  aber sehr übersichtlicher Form zusammen-  bessere Sicht für das Wesen des Natur-  rechts zu gewinnen gewesen und seine Ver-  gefaßte Gesamtschau der Geschichte der  Rechtsphilosophie, wobei die Lehren und  bindlichkeit letztlich nicht nur als „sittliche  Theorien der Philosophen und Rechtsge-  Geltung‘“ ausgesprochen worden (246), mit  lehrten in die großen Zusammenhänge der  der Gefahr, die Grenzen zwischen Recht  abendländischen Philosophie gestellt wer-  und Moral wiederum zu verwischen. Aber  den. V. erweist sich hier als guter Kenner  das sind ledigliche Randbemerkungen zu  der Philosophie, der Moral und des Rechts—  einem Werk, das aus Vorlesungen hervor-  eine gewaltige Leistung, die auf jeder Seite  gegangen ist und hinter dem eine Lebensar-  von einem weitschichtigen Wissen in sämt-  beit steht. Jeder Jurist und jeder Philosoph  lichen Gebieten der Geisteswissenschaften  wird es mit Interesse in die Hände nehmen,  ©  zeugt. Hierin liegt nicht zuletzt der beson-  und mit Dankbarkeit an den Verf. und dem  Gefühl wissenschaftlicher Bereicherung zu  dere Wert dieses geschichtlichen Über-  blickes der Rechtsphilosophie. Die Einzel-  Ende lesen.  J. Soder SJ }  analysen der verschiedenen Autoren und  Lehrmeinungen heben jeweils das Wesent-  liche mit sicherer Hand heraus. In Einzel-  N aturWisseixsd1aflen  fragen kann man natürlich immer verschie-  dener Meinung sein. So wird vielleicht man-  Grisofi‚ M Geheiunis dér'Schöpfuhg.' .  cher Leser einen betonteren Unterschied  Was sagen Naturwissenschaft, Philoso-  zwischen platonischer und aristotelischer  _ phie und Theologie vom Ursprung der  Welt, der Lebewesen und des Menschen?  Rechtsphilosophie im Zusammenhang mit  der Erkenntnislehre beider Denker erwar-  (332 S.) München 1960, Rex. DM 24,80.  Das hier angezeigte Buch ist eine Überset-  ten (30£f.) und in G. Dazquez und Bellarmin  nicht die Vorläufer der rationalistischen  zung des französischen Werkes „Probl@-  mes d’Origines‘‘ (2. Aufl. 1959) und zeigt  Naturrechtslehre sehen (81). Auch die Be-  zeichnung  „„naturalistisches  Naturrecht‘‘  nachdrücklich, wie groß heute das Bedürf-  für Hobbes’ Lehre kann verwirren, da die-  nis nach einer zusammenfassenden Schau  ser in Wirklichkeit Positivist war, wie V.  der naturwissenschaftlichen Ergebnisse über‘  selbst betont (109, 110). Etwas mehr hätte  den Ursprung des Menschen und seiner _  man über Ursprung und z.T. berechtigtes  Welt ist. Das Verdienst dieses Werkes liegt  Anliegen des Positivismus im 18. und 19.Jh.  vor allem darin, daß es diese Zusammen-  schau von drei Ebenen her (der naturwis-  erwartet. Es handelt ‚sich zum guten Teil  um eine verständliche Reaktion gegen über-  senschaftlichen, philosophischen und theo-  spitzte Formulierungen des rationalistischen  logischen) unternimmt und damit nicht nur  d  Naturrechts der Aufklärung. In der Rechts-  naturwissenschaftlich zu „erklären“‘, son-  dern auch universell zu ‚„verstehen‘“ ver-  philosophie der Gegenwart wäre eine grö-  Bßere Berücksichtigung französischer, italie-  sucht. Die Darstellung ist an manchen Punk-  HE  ten sehr knapp, und die Sprache sehr kon- _  nischer und angloamerikanischer Autoren  wünschenswert, die in der Gesamtheit der  zentriert, so daß es dem Leser nicht leicht  wird, immer die Zusammenhänge zu sehen.  „Abendländischen Rechtsphilosophie‘‘ einen  Aus diesem Grund haben die Übersetzer die  weit bedeutenderen Einfluß ausgeübt haben  als verschiedene außerhalb des deutsch-  Fußnoten des Originaltextes in den Nor-  maltext der deutschen Übersetzung einge-  österreichischen und nordischen Kulturkrei-  ses kaum bekannte Schriftsteller, die aus-  arbeitet. Ferner wurde einschlägige deut-  sche Literatur an Stelle der französischen  giebig zur Sprache kommen. So muß sich  Del Decchio, der einflußreichste Rechts-  Bibliographie genannt. Für eine zweite deut-  sche Auflage, die man dem Werk wünschen  philosoph unserer Tage, dessen Standard-  werk in fast alle Kultursprachen übersetzt  möchte, wäre aber doch das eine oder an-  dere fremdsprachliche Werk (bes. aus dem'  worden ist, mit wenigen Zeilen begnügen  (205).  französischen und englischen Sprachhere%ch) O  zu erwähnen.  Der letzte Abschnitt enthält die kritische  Der Verf£. sc  Würdigung der Ergebnisse. Hier bringt V.  hildert in deg Eihleitung die  Situation der Naturwissenschaft und sucht  S  in knappen vierzig Seiten eine meisterhafte  Darstellung der Hauptprobleme der Rechts-  ihre Beziehungen zu anderen Erkenntnis-  weisen festzulegen (Metaphysik, Glaube, Bi-  philosophie. Zweifelsohne gehören diese  5  Ausführungen zu dem Besten, was ié ;etzter  bel und Wissenschaft, der Fall Galflg??.  235 -  nerwähnen.Der letzte Abschnitt enthält die kritische
-  ÖN ertWürdigung der Ergebnisse. Hıer bringt hildert iın der Einleitung die

Sıtuation der Naturwissenschaft und suchtın knappen VIerZ1g Seiten eine meisterhafte
Darstellung der Hauptprobleme der Rechts- ihre Beziehungen Zu anderen Erkenntnis-

weısen festzulegen (Metaph sik, Glaube, Bi-philosophie. Zweifelsohne gehören diese
Ausführungen dem Besten, wWas ın Jetzter bel und Wissenschaft, der all Galilen).D  &©  8n  Z  r dles  Mi  ne  gl  überha ge  ‚un  z  aM  1e  en w  .  Gr  .  Man  aß  sich größt  eils aus- geschichtliche  und Mora  f7(éz48)  ha»tté gewünscht,  ö  den. Ihren Nachklang fanden sie dann in  dieser dogmatische Teil eine weniger g  éü  der Diskussion um die überpositiven Grund-  drängte Darstellung gefunden hätte und  lagen des Rechts in den ersten Jahrzehnten  einige brennende Fragen, wie das Wesen,  unseres Jahrhunderts.  des Rechts, seine Unterarten und der Zu-  Der geschichtliche Teil des Werkes um-  sammenhang mit der Gerechtigkeit, besser  faßt 220 Seiten. Er bietet eine in knapper,  zur Sprache gekommen wären. So wäre eine  aber sehr übersichtlicher Form zusammen-  bessere Sicht für das Wesen des Natur-  rechts zu gewinnen gewesen und seine Ver-  gefaßte Gesamtschau der Geschichte der  Rechtsphilosophie, wobei die Lehren und  bindlichkeit letztlich nicht nur als „sittliche  Theorien der Philosophen und Rechtsge-  Geltung‘“ ausgesprochen worden (246), mit  lehrten in die großen Zusammenhänge der  der Gefahr, die Grenzen zwischen Recht  abendländischen Philosophie gestellt wer-  und Moral wiederum zu verwischen. Aber  den. V. erweist sich hier als guter Kenner  das sind ledigliche Randbemerkungen zu  der Philosophie, der Moral und des Rechts—  einem Werk, das aus Vorlesungen hervor-  eine gewaltige Leistung, die auf jeder Seite  gegangen ist und hinter dem eine Lebensar-  von einem weitschichtigen Wissen in sämt-  beit steht. Jeder Jurist und jeder Philosoph  lichen Gebieten der Geisteswissenschaften  wird es mit Interesse in die Hände nehmen,  ©  zeugt. Hierin liegt nicht zuletzt der beson-  und mit Dankbarkeit an den Verf. und dem  Gefühl wissenschaftlicher Bereicherung zu  dere Wert dieses geschichtlichen Über-  blickes der Rechtsphilosophie. Die Einzel-  Ende lesen.  J. Soder SJ }  analysen der verschiedenen Autoren und  Lehrmeinungen heben jeweils das Wesent-  liche mit sicherer Hand heraus. In Einzel-  N aturWisseixsd1aflen  fragen kann man natürlich immer verschie-  dener Meinung sein. So wird vielleicht man-  Grisofi‚ M Geheiunis dér'Schöpfuhg.' .  cher Leser einen betonteren Unterschied  Was sagen Naturwissenschaft, Philoso-  zwischen platonischer und aristotelischer  _ phie und Theologie vom Ursprung der  Welt, der Lebewesen und des Menschen?  Rechtsphilosophie im Zusammenhang mit  der Erkenntnislehre beider Denker erwar-  (332 S.) München 1960, Rex. DM 24,80.  Das hier angezeigte Buch ist eine Überset-  ten (30£f.) und in G. Dazquez und Bellarmin  nicht die Vorläufer der rationalistischen  zung des französischen Werkes „Probl@-  mes d’Origines‘‘ (2. Aufl. 1959) und zeigt  Naturrechtslehre sehen (81). Auch die Be-  zeichnung  „„naturalistisches  Naturrecht‘‘  nachdrücklich, wie groß heute das Bedürf-  für Hobbes’ Lehre kann verwirren, da die-  nis nach einer zusammenfassenden Schau  ser in Wirklichkeit Positivist war, wie V.  der naturwissenschaftlichen Ergebnisse über‘  selbst betont (109, 110). Etwas mehr hätte  den Ursprung des Menschen und seiner _  man über Ursprung und z.T. berechtigtes  Welt ist. Das Verdienst dieses Werkes liegt  Anliegen des Positivismus im 18. und 19.Jh.  vor allem darin, daß es diese Zusammen-  schau von drei Ebenen her (der naturwis-  erwartet. Es handelt ‚sich zum guten Teil  um eine verständliche Reaktion gegen über-  senschaftlichen, philosophischen und theo-  spitzte Formulierungen des rationalistischen  logischen) unternimmt und damit nicht nur  d  Naturrechts der Aufklärung. In der Rechts-  naturwissenschaftlich zu „erklären“‘, son-  dern auch universell zu ‚„verstehen‘“ ver-  philosophie der Gegenwart wäre eine grö-  Bßere Berücksichtigung französischer, italie-  sucht. Die Darstellung ist an manchen Punk-  HE  ten sehr knapp, und die Sprache sehr kon- _  nischer und angloamerikanischer Autoren  wünschenswert, die in der Gesamtheit der  zentriert, so daß es dem Leser nicht leicht  wird, immer die Zusammenhänge zu sehen.  „Abendländischen Rechtsphilosophie‘‘ einen  Aus diesem Grund haben die Übersetzer die  weit bedeutenderen Einfluß ausgeübt haben  als verschiedene außerhalb des deutsch-  Fußnoten des Originaltextes in den Nor-  maltext der deutschen Übersetzung einge-  österreichischen und nordischen Kulturkrei-  ses kaum bekannte Schriftsteller, die aus-  arbeitet. Ferner wurde einschlägige deut-  sche Literatur an Stelle der französischen  giebig zur Sprache kommen. So muß sich  Del Decchio, der einflußreichste Rechts-  Bibliographie genannt. Für eine zweite deut-  sche Auflage, die man dem Werk wünschen  philosoph unserer Tage, dessen Standard-  werk in fast alle Kultursprachen übersetzt  möchte, wäre aber doch das eine oder an-  dere fremdsprachliche Werk (bes. aus dem'  worden ist, mit wenigen Zeilen begnügen  (205).  französischen und englischen Sprachhere%ch) O  zu erwähnen.  Der letzte Abschnitt enthält die kritische  Der Verf£. sc  Würdigung der Ergebnisse. Hier bringt V.  hildert in deg Eihleitung die  Situation der Naturwissenschaft und sucht  S  in knappen vierzig Seiten eine meisterhafte  Darstellung der Hauptprobleme der Rechts-  ihre Beziehungen zu anderen Erkenntnis-  weisen festzulegen (Metaphysik, Glaube, Bi-  philosophie. Zweifelsohne gehören diese  5  Ausführungen zu dem Besten, was ié ;etzter  bel und Wissenschaft, der Fall Galflg??.  235 -  n235


